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ͤ—j IEe kümmern. Es iſt aber auch die Annahme möglich, daß die Aktienerſt In dieſem Jahre ausgegeben worden ſind. Den Einzahlern wärendann ſeinerzeit eine beſtimmte Anzahl Anteilſcheine zum Nominale von1000 Mark gutgeſchrieben worden. Durch den Markſturz wurden ſelbſtverſtändlich auch jene Kapitalien, bezw die Anteilſcheine mitgeriſſenNun geht die Leitung des Induſtrieunternehmens daran, die Aktien
auszugeben. Der Währungsreform entſprechend werden die Aktien aufGoldmark lauten Ein Celles nlernemen wird die Aktien die ein⸗zelnen Abnehmer prozentue aufteilen V  end der Höhe ihrerfrüher geleiſteten Einzahlung. So AGreE C6 dann auch erklären, daßAju faſt die 0  2  E Anzahl von Aktien zugeſandt erhielt Dann lägemithin kein Irrtum vor auf Ctte der expedierenden Bank; vielmehrhat Aju nUur erhalten, Das

Gabriel ihm nach gewiſſenhafter Berechnung gebührt.
Böhm 08  2111 (Trauung in einer Kloſterkirche.) Drei mit Namen bezeichneteMitglieder einer Kloſtergemeinde, die den Dienſt einer verſieht,aben vom biſchöflichen Ordinariat die generelle Delegation erhalten,der Trauung der Brautpaare vorzuſtehen, die ＋ ꝰich dafür ans Kloſterwenden. Es geſchie NUn, daß eine Perf QAus jener Ortspfarrei, wodas Kloſter legt, ſich nicht In der eigenen Pfarrkirche trauen laſſen illDer Ortspfarrer gibt ihr folgenden Beſcheid „Da Ste nicht In der Arr.etraut werden wollen, ſo II ich meinerſeits nicht, daß Sie inder Kloſterkirche Etraut werden.“ Deſ. . Ungeachtet wendet ſie ſich aneinen der drei delegierten Kloſterleute mit der Bitte, die Trauung Ider Kloſterkirche vorzunehmen. Derfelhe rklärt jedo der Bittſtellerin,daß EL ſie und ihren Bräutigam icht mehr gültig trauen könne undrät ihr an, auswärts die he  ießung vornehmen laſſen Hatrichtig entſchieden oder konnte e ſelber noch der Trauung vorſtehen,ohne die Gültigkeit derfEn beeinträchtigen?Um eine richtige Löſung des Falle herbeizuführen, muſſen wireinige eitende rundſätze M Erinnerung bringen und des näherenerörtern Gemäß CG.  — 1095, § 2, des odex durfte 3war da bichöflicheOrdinariat die Delegation zur Eheaſiſtenz einem Mitgliede des Kloſtersoder auch mehreren desſelben TteileN, mußte ſich jedo die Einſchrän⸗kung halten, die durch den Cd.  —

Beſtimmung nämlich,
96, 4, klar formuliert wird, jenewodurch die beſagte Delegation NUL „SàCerdotideterminato a0 matrimonium Cerminatum, XCIuSis quibuslibetdelegationibus generalibus“ 3u gewähren ſei Irgend eine andere Ver—leihung von Delegationsvollmachten wird durch denſEn Kanon 9Eradezu für ungültig Tklärt „SeCus irrita St“ Nur eine Ausnahmebeſteht zugunſten der ſogenanUten Pfarrkapläne oder Hilfsprieſter,„VIicarii COOperatores“ denen auch eine generelle Delegation ur Eheſſiſtenz verliehen werd kann An dieſem allgemeinen Kirchengeſetzevermag ſelbſtverſtändli das biſchöfliche Ordinariat Ni ändernund des wegen mußte C8 notgedrungen jenen „drei mit Namen bezeich—Eten Mitgliedern der Kloſtergemeinde“ von denen der Kaſus handelt,

„Theol.sprakt. Qu chrift.“ 1925



QWil irgend einer Weiſe zugleich mit allgemeinen Delegation u
die Eigenſchaft von „Hilfsprieſtern“ verleihen. Dies iſt auch In
unſerem gefchehen Im 2 teht ja die Ernennung
dieſer Pfarrkapläne oder Hilfsprieſter nicht dem Pfarrer, ſondern demin irgend einer Weiſe zugleich Mit der Algemeinen Delegatton h

die Eigenſchaft von „Hilfsprieſtern“ verleihen. Dies iſt nun auch in

unſerem Falle geſ

chehen. Im neuen Rechte ſteht ja die Ernennung

dieſer Pfarrkapläne oder Hilfsprieſter nicht dem Pfarrer, ſondern

dem

Otrdinarius zu: „Non ad parochumt-, bemerkt der can. 470, 5 J, 860

ad loci Ordinarium, audito parocho, competit jus nominandi vicarios

cooperatores e clero saecularit. Handelt es ſich um Ordensleute,

dann iſt es auch wieder der Ortsordinarius, der ihnen die Vollmachten

erteilt, auf Vorſchlag des eigenen zuſtändigen Obern und nach An⸗

hörung des Pfarrers (vgl. den oben zitierten Kanon, § 4). Rechte und

Pflichten dieſer Hilfsprieſter können durch den Ordinarius ſelbſt beſtimmt

werden, beſonders wenn die Diözeſanſtatuten ſie noch nicht feſtgelegt

hätten. Gewiſſe Funktionen können demgemäß ihnen zur Ausübung

direkt vom Biſchof angewieſen werden. Sagt doch der oben angeführte

Kanon unter anderem ausdrücklich: „Ejus jura et obligationes. ex

litteris Ordinarii... desumantur; sed nisi aliud expresse caveatur,

ipse debet ratione okficii parochi vicem supplere“ (§ 6).

Im vorliegenden Falle nun verleiht das Ordinariat, auf Vorſ

chlag

des Ordensobern, drei Mitgliedern der Kloſtergemeinde das Recht,

innerhalb der Kloſterkirche Trauungen vorzunehmen, und zwar in Kraft

einer generellen Delegation, die ſich nicht auf einen einzelnen Fall,

ſondern vielmehr auf alle Fölle erſtreckt. Daß aber der Pfarrer davon

genügend in Kenntnis geſetzt worden war, „audito parochot, wie

der Kodex ſagt, geht klar aus einem Umſtand hervor, den der Kaſus

eigens hervorhebt, nämlich dem ausdrücklichen Verbot von Seite des

Pfarrers, in der Kloſterkirche die Trauung vornehmen zu laſſen. Alſo

wußte derſelbe davon, und die allgemeine Delegation zur Eheaſſiſtenz

war verliehen worden gemäß den Vorſchriften des Rechtes

„audito parocho“.

Konnte jedoch das unbedingte,

abſolnte Verbot ded Pfarrers, im

gegebenen Falle, auch dies bewirken, daß die Vollmacht zur Trauung,

—

die ja den Ordensleuten vom Ordinariat zugeſtellt war, als ungültig

zu gelten hätte? Wir glauben dieſe Frage bejahen zu müſſen, und

zwar aus folgenden Erwägungen:

1. Es lag nicht in der A

bſicht des Ordinariates, die Delegation

zur Eheaſſiſtenz entgegen dem ausdrücklichen Willen des Ortspfarrers

jenen Kloſterleuten zu erteilen. Der allgemeine Grundſatz des Rechtes

iſt ja vielmehr dieſer, daß der „Vicarius cooperator'e, der Hilfsprieſter,

ſich dem Willen des Pfarrers nicht entziehen darf. „Subest parochol.,

heißt es im § 7 des can. 476, und dieſer Ausdruck ſetzt wenigſtens

voraus, daß man nicht gerade das tut, was der Pfarrer abſolut

und ausdrücklich verbietet. Man muß annehmen, daß der Ordi⸗

narius im allgemeinen bei Erteilung der generellen Delegation

dieſe und ähnliche Beſtimmungen des Rechtes vor Augen hatte. Im

Falle, wo die Abſicht des Ordinariates die geweſen wäre, daß die drei

ö nicht erlaubterweiſe, aber doch 33Ordinarius „Non a0 parochum“, emerkt der CuII. 476, 98, „Sed
ad loci Ordinarium, audito parocho, competit jus nominandi VICarios

COOperatores Clero Saecgulari“. Handelt C6 ſich um Ordensleute,
dann iſt ES auch wieder der Ortsordinarius, der ihnen die Vollmachten
erteilt, auf Vorſchlag des eigenen zuſtändigen O  bern und nach An

hörung des Pfarrers (vgl den oben zitierten Kanon, 8 und
dieſer Hilfsprieſter können durch den Ordinarius ſelbſt Eſtimm

werden, beſonders wenn die Diözeſanſtatuten ſie noch nicht feſtgelegt
hätten. Gewiſſe Funktionen können demgemäß ihnen Ar Ausübung
direkt vom Biſchof angewieſen werden. Sagt doch der oben angeführte
Kanon Uunter anderem aus drücklich: „Ejus zura t obligationes
litteris Ordinarii. desumantur; sed 181 aliud caveatur,
ipse ratione OEficii parochi vicem supplere“

Im vorliegenden Falle verleiht das Ordinariat, auf Vorfchlag
des Ordensobern, drei Mitgliedern der Kloſtergemeinde das Recht,
innerhalb der Kloſterkirche Trauungen vorzunehmen, und zwaͤr in Kraft
einer generellen Delegatio N, die ſich nicht auf einen einzelnen Fall,

ſondern vielmehr auf alle Fälle er re . Daß aber der Pfarrer davon
genügend in Kenntnis geſetzt worden war, „audito parocho“, wie
der Kodex ſagt, geht lar aus einem Umſtand hervor, den der Kaſus
eigens hervorhebt, nämlich dem ausdrücklichen Verbo von Ctte des
Pfarrers, In der Kloſterkirche die Trauung vornehmen zu laſſen. Alſo
wußte derſelbe davon, und die allgemeine Delegation zur Eheaſſiſtenz
Dar verliehen worden gemäß den Vor chriften des Rechtes
„audito parocho“.

Honnte jedoch das unbedingte, abſolute Verbo des Pfarrers, Im
9e geb Enen alle, auch dies bewirken, daß die Vollmacht zur Trauung,
die 10 den Ordensleuten vom Ordinariat zugeſtellt war, als ungültig

gelten hätte? Wir glauben dieſe rage bejahen zu müſſen, und
0 Aaus folgenden Erwägungen:

Es lag nicht mn der de Ordinariates, die Delegation
zur Eheaſſiſtenz N. dem aus drücklichen llen des Ortspfarrers
jenen Kloſterleuten erteilen. Der allgemeine rundſatz des Rechtes
iſt ja vielmehr dieſer, daß der „Vicarius Cperator“, der Hilfsprieſter,
ſich dem illen des Pfarrers nicht entziehen darf „Subest parocho“,
heißt es M des CA.  2 476, und dieſer Ausdruck C3 wenigſtens
voraus, daß man nicht gerade das tut, was der Pfarrer abſolut

und aus drücklich verbietet Man muß annehmen, daß der rdi
narius M allgemeinen bei Erteilung der generellen Delegation
teſe und ähnliche Beſtimmungen des Rechtes vor Augen hatte. Im
alle, wo die ſicht des Ordinariates die geweſen wäre, daß die drei

bezeichneten zwar nicht erlaubterweiſe, aber doch



entgegen dem Willen des Pfarrers hätten Trauungen vornehmen können,wäre dies offenbar ſowohl dem Ortspfarrer als auch den Hilfsprieſtern mitgeteilt worden. 1E6 hat jedo In keiner Weiſe ſtattgefunden.Im Einzelfalle kann wohl der Ordinarius, trotz Widerſpruchesvon Seite des Ortspfarrers, einen anderen rieſter delegieren, IN
der Pfarrei Funktionen vorzunehmen, die als pfarrechtlichebezeichnet werden; aber E darf Im allgemeinen dies nicht tun durchErteilung genereller Vollmachten. Einige Ausnahmen ſind durchdas irchliche Recht ſelbſt vorgeſehen, und infoferne beſtätigen ſie Nurden oben angeführten rundſatz. Der CA.  — 475 verfügt, daß einemminder befähigten oder Im Alter weit vorgerückten Pfarrer Ern Vikarals Gehilfe autbritativ E werden könne, „Vicarius adjutor“, und
dieſer hat ſodann nach den Anweiſungen des Biſchofs den Dienſt In derPfarrei 3u verſehen. Auch der Cdll 1923, 2, bietet uns Ern Beiſpieldieſer Art. Wenn nämlich ein Prozeß gegen den Pfarrer eingeleitetworden iſt, ihn ſeiner Pfründe entheben und Einſpruchhoben hat die Sentenz, dann beſtellt der Biſchof gemã dem
Rechte einen Subſtituten, „Vicarius substitutus“. Natürlich wird dieſerSubſtitut au den aus drücklichen illen des Pfarrersdeſſen pfarrechtliche Funktio nen N habitueller Weiſe ausüben dürfen.Wenn wir aber abſehen von einigen wenigen, durch das Rechtbeſtimmten Ausnahmen, bleibt der Grund beſtehen, daß gewieFunktionen dem Ortspfarrer reſerv tert . .ind, nämlich die ſogenannten„Functiones Strieéte paroeciales“. IT finden ſie Im CAII. 462 aufgezählt.Zu ihrer Ausübung iſt und für ſich die Uſtimmung des Pfarrerserfordert, „N181 allud jure Gaveatur“ fügt der Kodex hinzuDas Recht nun, eine 9e einzuſegnen, gehört ohne Zweifel denpfarrechtlichen Funktionen; Nr des oben zitierten Kanonsſagt ES aus drücklich. Zwar ſpricht auch wieder der Kodex dem rdinarius die Vollmacht 3u, Trauungen vorzuſtehen In eigener Perſonoder durch Delegierte, nman vergleiche nur das Kapitel des 144 Buchesde orma Celebrationis matrimonii (6 1094 Sdg.) Immerhin müſſendie Rechte des Arrer auf Ausübung der „Hunctiones reservatae“ Inder eigenen Pfarrei gewahrt leihen wenigſtens um weſentlichen.Zu dieſem Schluß müſſen wir kommen, wenn wir nicht die allgemeinenGrundlinien und Grundſätze des neuen Kodex QAus dem Uge verlieren.In der Tat, die dem Pfarrer vorbehaltenen Funktionen Iin der Pfarreieinem anderen Prieter H habitueller Elſe übertragen, Et• viel al 3wei HO Cel ſorger In der nämlichen Chriſtengemeinde aufſtellen Wo hliehe alsdann NO beſtehen, was der Kodex im G&/  — 460,2, ſo energi Um Ausdruck bringt „In adem baroecia Nus tantumdebet ESSEe parochus qui actual animarum Curam gerat, TeprobataCOntraria COnsuetudine revocato quolibe (COntrario privilegio?““Zum erſtenmal, bemerkt dieſEL Stelle Creuſen 8. (Epitome I,404 findet ſich durch das allgemeine Recht enn derartiges Verboteiner • ſtrikten Weiſe und Mothon 0. P. zieht
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daraus dieſen praktſchen Schluß, der ganz 9010 unſerer Auffaſſung

. art 90⁴) „Tout prétre, Cxercahntentſpricht (Institutiones Call oniques
UVUUE d'un Cureé, 11E peutle ministere abituel dans une paroisse bO

doné le faire 28  quea titre de Vicaire, de délégué du dit Une  *
Die nun angenommen, fragen wir uns des näheren, ob der Tdi

den illen des Ortspfarrers dienarius einem Hilfsprieſter auch Pfarrei vergenerelle Delegat ton uL Eheaſſiſtenz in deſf
leihen kann Wir glauben, 0  Er dies Inſowei tun kann, daß die Trau⸗
5 we dieſer Delegierte vornimm, Gültigkeit erlangen. Warum

olche Ungültigkeits⸗wären ſie auch ungültig? Wo ſpri das Recht eine 2D,
erklrung aus? er Can. 462 „—, agt zwar, daß eine gewiſſe Anzahl von

Funktionen, Unter denen auch das Recht der eaffiſtenz aufgezählt iſt,
dem Pfarrer reſerviert bleiben; fügt aber ſofort inzu „Nisi ahlud jure

Trauungsvollmachten nun betont ĩimmercaveatur.“ Bezüglich der
wieder der odeéx, daß nicht nur der Or  arrer zuſtändig iſt, ſondern
auch der Ordinarius Hil ſeiner ganzen Diözeſe und In jeder einzelnen

den CU.  — 1096, , vergleichen mit CG.  — 1095,Pfarrei Wenn wir ferner
2, ſo erſehen wir, daß Ortspfarrer und Ortsordinarius gleich

mäßig, ſei ES Im Einzelfall, ——— El EeS auf habituelle Weiſe inſoferne 1
rieſter In Betracht kommen, Delegationsrechte ausüben können. Da

Gültigkeit dieſer ollkeine beſonderen Einſchränkungen ezügli der
machtsübertragungen namhaft gemacht werden, ſo ſind wir 3zUum Schluſſe
berechtigt, daß und fü ſich Trauungen gültig ſind, die trotz des der
pruches von Seite des Ortspfarrers durch Delegierte des Ordinarius

den Es muß jedoch mn ſolchen FällenIi der Pfarrei vorgenommen wer

unzweifelhaft feſtſtehen, daß auch wirklich der Ortsordinarius den
Willen atte, eine derartige Delegation übertragen ies geht zur
Genüge hervor Qus dem, was wir oben des weiteren ausführten ber
das Verhältnis zwiſchen Pfarrer und Hilfsprieſter ſowie ber das Weſen
der pfarrechtlichen Funktionen. 55 Sine parochi licentia“, ſagt
M allgemeinen Creuſen, indem von der Juris diktion der 1
prieſter ſpri „ejus functiones Proprias 11011 POSSU ( (Epi-
tome I. 427) Wir eugnen dieſes Prinzip nicht In ſeiner Allgemeinheit,
C8 entſpringt vielmehr den Aeußerungen und Verfügungen des
Rechtes, Die wir Ee5 10 oben darlegten; und gerade deswegen fordern
wir, daß bei Verleihung von generellen Trauungsvollmachten, die trotz
Widerſpruches von Clte des Ortspfarrers aus geübt werden ſollen, der
diesbezügliche des Ordinarius Eern ausgeſprochener ſei
Alsdann ird auch der Pfarrer, enn dies für angemeſſen erachtet,

chwerden vorbringen können. ſt der 1  e desſeine gerechten Beſ
Ordinarius hingegen nicht ausgedrückt, ſo gelten Unſeres rachten die
gewöhnlichen Grundſätze des Rechtes und die Ausübung der In Frage
kommenden allgemeinen Vollmachten wird ungültig info96E de
Widerſpruches durch den Ortspfarrer.

QAmit hätten wir unſere grundſätzlichen Erwägungen bezüglich
jener die ſich auf unſeren 75  all eziehen, ausführlich dar
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gelegt. Es bleiht Uul noch uhrig die nähere 9819156 ndung derſelben
auf den vorgebrachten, eigenartigen Kaſus darzutun

Der Ortsordinarius atte, nachdem die vom Recht erforderlichen
Bedingungen verwirkli „ den eſagten drei Mitgliedern des
V  EV. eine generelle Delegation 3ur Eheaſſiſtenz erteilt. Der Tts
pfarrer ſeinerſeits hatte enntunt davon, und ſo onnten ohneweiters
die erwähnten Kloſterleute gema den Anordnungen und eiſungen
des Ordinariates in ihrer Kloſterkirche Trauungen vornehmen. egen
den ausgeſprochenen illen des arrer hätten ſie nur dann Ehen
einſegnen können, wenn dies in der Vollmachtsverleihung durch den
Ordinarius vermerkt worden wäre Das iſt nicht geſchehen, In keiner
Weiſe; deshalb onnte, nach Uunſerem Dafürhalten, keiner der drei
Ordensleute ImM erwähnten Falle der Trauung vorſtehen. blieb alſo
nichts anderes übrig, als In dieſer Verlegenheit nach einem geeigneten
Ausweg ſich umzuſehen. Den ſchein der Ordensmann richtig gefunden

aben
Eigentlich ſtanden 10 drei Wege En
à) Die Ermã  igung zur Eheaſſiſtenz eigens für den Fall

und rotz des Widerſpruches von Ctte des Ortspfarrers beim Ordinariat
einholen: dies —Z— aber gründlit mit dem Pfarrer verderben und
vielleicht ärgerliche Szenen heraufbeſchwören;

oder dann die Bittſtellerin einfachhin den Pfarrer zurück⸗
chicken, damit ſie QWi der Pfarrkirche raue das will ſie aber nicht
und C6 wäre unklug und unnu geweſen, ſie dazu zwingen wollen;

oder endlich den Rat erteilen, in einer anderen Pfarrei die
Eheſchließung vornehmen laſſen, nachdem ſelbſtverſtändlich den ander⸗
weitigen Vorſchriften des Rechtes für einen ͤ——,
ſchehen wäre

en Fall Genüge 9e
leſe Löſung, G. 10 vom Kloſtermann ſelbſt vorgeſ

agen

worden iſt, erſchein Uuns tatſächli die gangbarſte und eſte; denn der
Ortspfarrer hat ſich nur eine Eéventuelle Trauung n der Kloſter
kirche energi geſträubt, iſt aber offenbar mehr eneigt eine Ehe
aſſiſtenz 3 erlauhen gema dem VI  — 1097, 3, wenn dieſelbe außerhalb
ſeines Pfarrſprengels ſtatt

inden ſoll

Aus dem Vorhergehenden ergibt ſich die Antwort auf die geſtelltenFragen: Der Ordensmann hat den V  all richtig entſchieden, denn
EL hätte ſelber die Trauung in der Kloſterkirche In Anbetracht der

beſonderen Verhältniſſe nicht vornehmen können.
Rom (8 OuSO). 25 Raus 88

(Nottaufe auf dem Verſehgang. Kaplan Timotheus be
gegnet auf einem Verſehgang einem en Männlein der Tts
hebamme mit einem Hind auf den Armen. „Hochwürden“, re ſie ihn
0 „taufen kämen wir“ „Iſt hnehin der Pfarrer daheim.“ „Aberich weiß nicht, ob ich das Kind noch lebend hinbringe.“ — Aben Sie
das Kind nicht notgetauft?“ — „I, aher uim Mutterleibe, war eine
Schwergeburt.“ „Hm, hm“ der Kaplan darauf. 92 mmen Sie mit


